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Republik Osterreich 

DER BUNDESKANZLER 

XI. (jesetzgebtffizsperiodlJ 

Zl.20.291-PrIvl/68 31. 0ktober 1968 

An 

Herrn Priisidenten des Nationalrates Dr.Alfred MALETA 

~n • 1010 'i'I l e n 

Die. Abgeordneten zum I'btionalrat Dkfm.ANDROSCH, LANC und 

Genossen haben am 23. Oktober 1968 lli'1ter Nr. 9121 J an mich eine 

Anfrage betreffend die Beschlußfassung über das Bunclesfinanz

gesetz 1969 im Ministerrat gerichtet, welche folgenden Wort
laut ho.t: 

IIDie unterzeichneten Abgeordneten richten an den Herrn 

Bundeskanzler die nachstehende 

A n fra g e 

Welchen Wortlaut hat das Beschlußprotokoll der Minister

ratssitzung vom 26.Septcmber 1968,insoweit sich ,diese Vorlage 

auf das Bundesfinanzgesetz 1969 bezieht?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Die I~kte des Beschlußprotokolls über die Sitzung des 

Ministerrates a~ 26.September 1968 haben, soferne sie sich auf 

das Bundesfinanzgesetz 1969 beziehen, folGenden Wortlaut: 

"2. (Pkt .la der TO) Nach dem }3ericht des Bundesministers 
für Finanzen, Zl.113.157-I/1968, betreffend den Entwurf 
des Bundesfinanzges8tzes 1969, beschließt der Minister
rat, den Ent\vurf des Bundesfinanzgesetzes 1969 samt 
Systemisierungsp1an der Kraftfahrzeuge ein~chließ1ich 
der dem Bundesfinanzgesetz entßprechend zu erstellenden 
Erläuternden Bemerkungen nach Durchführung allfälliger 
Druckfehlerberichtigullf,en dem lTation,:;lrat zur verfassun€ss
mäßigen Behandlung mit folGenden l'ilaßgaben . zuzuführen: 

.1. 
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1. Im Art.III Abso6, 3. und 4. Zeile sind die Worte limit 
Zustimmung des Bundesrü:riisters für :B'inanzenl! zu streichen. 

2. Art. 111 Abs. 7 h:1t ,vie folgt zu lauten: "Die Beträge der 
Ans~tze 1/62116 und 1/62156 sind insoweit gegenseitig dek
kungsfrihiG, als die DurchfübI'lmg der ß8stimmuncen des § 9 
.Abs.4 Marktordnungsgef3etz 1967, ßGBl.Nr.36/1968, dies erfor
dert. Entsprechendes [.;il t für die Betr~iße der Ansiitze 
1/62516, 1/62526, 1/G25h 6, 1/62566 und,1/62596, soweit dies 
die Durchführung der ~3estimmlm::~en d.es B 32 Abs. 6 Marktord
nungsgesetz 1967, BGBl.Nr.36/1968, erfordert." 

3.Im Art.III Abs.ß sind in der 3. lL.">ld 4.Zeile die 'Horte 
"mit Zustimmung des Bundesministers für :i!'inanzen" zu strei
chen. 

4.Im Art.VII Abs.l erhält die bisherige Z.3 die Bezeichnung 
Z.Lt ; als neue Z.3 ist folgendes einzufügen: 1I3.die Haftung 
für vom Buncles-, ':John- und i.3iedhmg2fonds zur Deckung seiner 
Verpflichtungen durc!"'czuführende li'inanzoperationen (Anleihen, 
Darlehen und sonstige r:redi te) in einern Ausmaß zu übernehmen, 
daß der jevreils ausstehende Gesamtbetrag der Haftungen und 
die Haftunc;ssuffilne im Einzelfall den Betrcig (Gegemvert) von 
200 Millionen Schillin;; nicht übersteigen; einzurechnen in 
die Gesarr;t- oder Einzelhaftungssumme sind die Zinsen lmd 
Kosten; " 

3. (Pkt.l b der TO) Nach dem Bericht des Blmdeskanzlers, 
61.43. 993-4a/68 , betreffend Dienstpostenplan für das Jahr 
1969, beschließt der Ministerrat, das Bundeskanzleramt zu 
ermtichticen, den Entwurf des Dienstpostenplanes für das 
Jahr 1969 (Anlage 111 zum Bundesfinanzgesetz für das Ja.hr 
1969) samt ErLi.uternden Bemerklln.c;en nach Berichtigung all
fälliger Druckfehler dem lJationo.lrat zur verfassungsmäßigen 
Behandlung vorzulegen." 
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